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Ranstadt, 18.05.2020 
 
Liebe Eltern,   
liebe Erziehungsberechtigte,  
 
das Land Hessen plant, ab dem 02.06.2020 mit der schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
für die 1.-3 Klassen zu beginnen. Die Beschulung der 4. Klassen wird weiter fortgeführt. 
 
 
An der Laisbachschule wird folgendes Modell umgesetzt: 
 

 Die Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt (max. 11 Kinder pro Gruppe). 

 Die Gruppeneinteilung teilt Ihnen die Klassenlehrkraft Ihres Kindes mit. 

 Am ersten Tag hat die eine Hälfte der Klasse 4 Stunden Unterricht und am folgenden Tag 

hat die andere Hälfte der Klasse 4 Stunden Unterricht. 

 Somit hat jedes Kind immer im Wechsel einen Schultag und einen Lerntag zu Hause. 

 Der Unterricht findet werktags von der 1.-4. Stunde oder von der 2.-5. Stunde statt. Die 

genauen Unterrichtszeiten für Ihr Kind entnehmen Sie bitte dem Beschulungsplan der Klasse. 

 Jede Gruppe wird in ihrem Klassenraum beschult.  

 Jedes Kind sitzt an einem Einzeltisch. 

 Die Sitzplätze der Kinder haben einen Abstand von mind. 1,50 Metern zum nächsten 

Sitznachbarn oder zur Lehrkraft. 

 Unterrichtet werden schwerpunktmäßig die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht 

und ggf. Englisch in dem Jahrgang 3 und 4. Die Lehrkräfte können auch künstlerisch-

gestaltende Unterrichtsphasen und einfache Bewegungselemente anbieten. Sport und 

Musikunterricht darf nicht stattfinden.  

 Die Notbetreuung wird weiterhin in gewohnter Weise angeboten.  

 Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Essen und Trinken mit. Die Kinder dürfen kein Essen 

untereinander teilen. 

 Für den Unterricht müssen die Kinder alle Materialien mitbringen. Es dürfen keine 

Arbeitsmaterialien (auch keine Stifte, Radiergummis, etc.) ausgetauscht oder verliehen werden.  

 

 

 

 

 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten  

der Schülerinnen und Schüler der 1-4. Klassen  
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Die aktuelle Form des Schulbetriebs geschieht unter Berücksichtigung der hohen 
Anforderungen des Infektionsschutzes, dem sich alle anderen Zielsetzungen unterordnen. 
 
 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie mit Ihren Kindern vor dem ersten Schultag eingehend die geltenden 
Hygiene- und Abstandregelungen besprechen (vgl. auch Hygieneplan der LBRA). 
Jedes Kind kann selbst zur Absicherung seiner Gesundheit und der der anderen beitragen, 
indem es persönlich die Verantwortung für eigene Vorsorgemaßnahmen übernimmt.  
 
 
Abstandsregelung: 

 Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten. 

 Vor Schulbeginn und nach Unterrichtsende darf es auf dem Schulweg und vor der Schule zu 
keiner Bildung von Schüler/innengruppen kommen. Auch hier muss der Mindestabstand 
eingehalten werden. Eltern, die Ihre Kinder nicht mit dem Bus oder zu Fuß zur Schule kommen 
lassen, lassen ihre Kinder nach Möglichkeit auf der Höhe des Bürgerhauses in Ranstadt aus 
dem Auto aussteigen und dann zu Fuß zur Schule weitergehen. 

 Ab 07.15 Uhr, zur 2. Stunde und nach Schulschluss wird an jedem Schulhofzugang eine 
Lehrkraft Aufsicht führen. Die Kinder gehen nach Betreten des Schulgeländes direkt zu 
dem aufgezeichneten Aufstellbereich ihrer Lerngruppe und warten dort bis der Unterricht 
beginnt.  

 Die Pausen der einzelnen Gruppen und der Notbetreuung finden zeitlich versetzt statt. 

 Die Buskinder stellen sich nach Schulschluss auf den Markierungen unter der 
Pausenüberdachung auf. 

 
 
Händehygiene: 
Die Händehygiene erfolgt durch Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/). 
 
 
Händedesinfektion:  
Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur 
vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die 
vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 
 
 
Husten- und Nies-Etikette: 

 Halte beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen und 
drehe dich weg.  

 Niese oder huste am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwende dies nur einmal und 
entsorge es anschließend in einem Mülleimer. Wird ein Stofftaschentuch benutzt, sollte dies 
anschließend bei 60°C gewaschen werden.  

 Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen!  
 Ist kein Taschentuch griffbereit, solltest du dir beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund 

und Nase halten und dich ebenfalls dabei von anderen Personen abwenden.  
 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html
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Mund-Nasen-Bedeckung (MNB): 
Die Buskinder müssen während der Busfahrt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen (textile 
Bedeckung, Barriere, Behelfsmaske, Schal, Tuch), die die Eltern zu Verfügung stellen. 
Das RKI empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in bestimmten 
Situationen (ÖPNV, Büro) im öffentlichen Raum. Diese Empfehlung ist auch für den Schulbereich 
sinnvoll. Mit einer solchen Alltagsmaske können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder 
Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder 
Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu führen, 
dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei 
gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. 
Trotz Maske sind die gängigen Hygienevorschriften zwingend weiterhin einzuhalten. 
 
 
Krankheitsanzeichen: 
Bei Krankheitszeichen lassen Sie Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause (z. B. Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall). 
 
 
Reinigung der Räume: 
Die vorgeschriebenen Reinigungsvorgaben werden umgesetzt. 
 
Die Lehrkräfte werden zusätzlich mit den Kindern noch einmal alle Hygiene- und 
Abstandsregelungen intensiv besprechen und auf besondere schulische Regelungen eingehen. 
 
 
Sollte Ihr Kind nicht in der Lage sein, den Mindestabstand einzuhalten, so muss es vom 
Unterricht fernbleiben (§3 Abs. 1a Satz 4 der zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
vom 13. März 2020 in der jeweils geltenden Fassung).  
 
 
 
Ausblick bis zum Schuljahresende: 
Aufgrund des Infektionsschutzes entfallen die Bundesjugendspiele, alle Ag-Angebote, 
Klassenfahrten und Ausflüge sowie alle anderen schulischen Veranstaltungen. 
 
 
 
Bleiben Sie weiterhin gesund und mit uns verbunden! 
 
 
Mit besten Wünschen 
 
 
 
gez. Katja Weber-Hainz 
        (Schulleiterin) 


